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Gemeindenachrichten 
Mitteilungen des Bürgermeisters 

der Marktgemeinde Aschach a. d. Donau 
Nr. 9/2016 

Wahl des österreichischen  

Bundespräsidenten 2016— 

Wiederholung des 2. Wahlgang 

Ergebnisse der Marktgemeinde Aschach 

46,26
53,74

Ing. Nobert Ho fer Dr. Alexander Van der Bellen

 
Spr. 

I 

Spr. 

II 
Ges. % 

Wahlberechtigte  783 847  1630  

abgegebene Stimmen 539 597 1136 69,69 

gültige Stimmen 521 575 1096 96,48 

ungültige Stimmen 18 22 40 3,52 

Ing. Norbert Hofer 235 272 507 46,26 

Dr. Alexander  

Van der Bellen 
286 303 589 53,74 

Marktgemeinde Aschach an der Donau 

Volksbegehren „Gegen TTIP/CETA“ 

Verlautbarung 

über das Eintragungsverfahren 
 

Aufgrund der am 12. September 2016 auf der Amtstafel des Bundesmi-

nisteriums für Inneres sowie im Internet veröffentlichten Entscheidung 

des Bundesministeriums für Inneres, mit der dem Antrag auf Einleitung 

des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung 

„Gegen TTIP/CETA“ stattgegeben wurde, wird verlautbart: 

Die Stimmberechtigten können innerhalb des gemäß § 5 Abs. 2 des 

Volksbegehrengesetzes 1973, BGBl. Nr. 344, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. II Nr. 103/2013, festgesetzten Eintragungszeitrau-

mes, das ist 
 

von Montag, dem 23. Jänner 2017, 

bis (einschließlich) Montag, dem 30. Jänner 2017, 
 

in den Text des Volksbegehrens Einsicht nehmen und ihre Zustim-

mung zu dem beantragten Volksbegehren durch einmalige eigenhän-

dige Eintragung ihrer Unterschrift in die Eintragungsliste erklären. 

Die Eintragung hat außerdem den Familiennamen oder Nachna-

men, den Vornamen sowie das Geburtsdatum der Stimmberechtig-

ten oder des Stimmberechtigten zu enthalten. 
 

Eintragungsberechtigt sind alle Frauen und Männer, die die österreichische 

Staatsbürgerschaft besitzen, in einer Gemeinde des Bundesgebietes den Haupt-

wohnsitz haben, mit Ablauf des letzten Tages des Eintragungszeitraumes (30. 

Jänner 2017) das 16. Lebensjahr vollendet haben und vom Wahlrecht nicht 

ausgeschlossen sind. Stimmberechtigte, die ihren Hauptwohnsitz nicht in die-

ser Gemeinde haben, benötigen zur Ausübung ihres Stimmrechtes eine Stimm-

karte. 
 

Die Eintragungslisten liegen währen des Eintragungszeitraumes an 

folgender Adresse auf:  
 

Marktgemeindeamt Aschach an der Donau,  

Abelstraße 44, 4082 Aschach an der Donau 
 

Eintragungen können an den nachstehend angeführten Tagen 

und zu folgenden Zeiten vorgenommen werden: 
 

Montag,  23. Jänner 2017, von 8 bis 20 Uhr 

Dienstag, 24. Jänner 2017, von 8 bis 20 Uhr 

Mittwoch, 25. Jänner 2017, von 8 bis 16 Uhr 

Donnerstag, 26. Jänner 2017, von 8 bis 16 Uhr 

Freitag,  27. Jänner 2017, von 8 bis 16 Uhr 

Samstag, 28. Jänner 2017, von 8 bis 10 Uhr 

Sonntag, 29. Jänner 2017, von 8 bis 10 Uhr 

Montag,  30. Jänner 2017, von 8 bis 16 Uhr 
 

 

Der Bürgermeister 

Ing. Friedrich Knierzinger eh. 

Für die Einleitung der folgenden  

Volksbegehren können derzeit  

Unterstützungserklärungen abgegeben  

werden: 
 

 ORF—ohne Gebühren und ohne Politik 

 SOS Medizin 

Formulare zur Abgabe der  

Unterstützungserklärung zum jeweiligen  

Vorlksbegehren liegen im  

Marktgemeindeamt Aschach auf. 
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Marktgemeinde Aschach an der Donau 
 

ERGÄNZUNGSVERORDNUNG 

betreffend die Erklärung des Neuplanungsgebietes Ruprechting/

Hohlweg (Zl: 031-3/N-20/2016) vom 27.09.2016 

     

Zl.: 031-3/N-20/2016 Aschach, am 13.12.2016 

 

Kundmachung 
 

betreffend die Erklärung eines Neuplanungsgebietes. 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Aschach an der Donau hat in 

seiner Sitzung vom 12.12.2016 die nachstehende Ergänzungsverord-

nung betreffend die Erklärung des Neuplanungsgebietes Ruprech-

ting/Hohlweg (Zl.: 031-3/N-20/2016) vom 27. 09. 2016 beschlos-

sen: 

Verordnung 
 

§ 1 

Diese Ergänzungverordnung bezieht sich auf die Verordnung (Zl.: 

031-3/N-20/2016) vom 27.09.2016 in der gemäß § 45 Abs. 1 O.ö. 

Bauordnung 1994, LGBl 66/1994 idF LGBl 70/1998, das Gebiet der 

Ortschaft Ruprechting inkl. des Straßenzuges Hohlweg zum Neupla-

nungsgebiet erklärt wird und dient der Konkretisierung des Pla-

nungszieles der Marktgemeinde Aschach an der Donau. 
 

§ 2 

Die in § 1 zitierte Verordnung wird dahingehend ergänzt, dass die 

Planungsziele mittels einer vorläufigen Planung des Ortsplaner Ar-

chitekt Dipl.-Ing. Schweiger zum zu schaffenden Bebauungsplan 

festgelegt werden. Diese Planungsunterlagen (Planentwurf und Ent-

wurf der textlichen Bestimmungen) sind Teile dieser Verordnung 

und werden als solche kundgemacht.  
 

§ 3 

Die gegenständliche Verordnung über die Konkretisierung des Pla-

nungszieles wird zwei Wochen nach ihrer Kundmachung rechtswirk-

sam.  

Der Bürgermeister: 

Ing. Friedrich Knierzinger eh. 

 Christbaumentsorgung  

Auch im Jahr 2017 wird wieder eine Entsorgungs-

aktion für Christbäume durchgeführt. 
 

Es ist geplant, dass die Bäume am 10./11 Jänner 

2017 durch die Mitarbeiter des Bauhofs abgeholt 

werden. Bitte alle zu entsorgenden Bäume bis zu 

diesem Termin an gut sichtbarer Stelle neben der Straße deponie-

ren! Witterungsbedingt (Winterdienst!) kann es zu leichten Ver-

schiebungen bei der Abholung kommen. 


